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STELLUNGNAHME ZUM  
a) Entwurf der Bundesregierung eines Elften Gesetzes zur Änderung des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch (Drucksache 20/1413) 

b) Änderungsantrag der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Gökay 
Akbulut, Matthias W. Birkwald, Ates Gürpinar, Pascal Meiser, Sören Pellmann, 
Heidi Reichinnek, Dr. Petra Sitte, Kathrin Vogler und der Fraktion DIE LINKE 
(Ausschussdrucksache 20(11)77) 

 

Veronika Knize, Markus Wolf, Joachim Wolff 

1. Zum Entwurf der Bundesregierung eines Elften Gesetzes zur 
Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch  

Vorbemerkung: Das IAB hat sich bereits in der IAB-Stellungnahme 3/2022 (Wolff 2022) zum 
Referentenentwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch geäußert. Soweit die Inhalte dieser Stellungnahme weiter relevant sind, werden sie hier 
ohne Kennzeichnung übernommen. 

1.1 Inhalt des Gesetzentwurfs 

Der Entwurf sieht vor, die Sanktionen nach § 31a SGB II bis zum 31. Dezember 2022 aus-
zusetzen. Es handelt sich um ein Moratorium für Sanktionen wegen Pflichtverletzungen und 
wird im Entwurf als Sanktionsmoratorium der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezeich-
net. Der Gesetzentwurf wird mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Novem-
ber 2019 zu Sanktionen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende begründet (1 BvL 7/16), 
demzufolge bestimmte Sanktionsregelungen mit dem Grundrecht auf ein menschenwürdiges 
Existenzminimum nicht vereinbar sind. Das Moratorium wird als ein Zwischenschritt bis zur 
gesetzlichen Neuregelung durch das vom Gesetzgeber angestrebte Bürgergeld angesehen. 
Mit dem Bürgergeld sollen auch die Mitwirkungspflichten neu geregelt werden. Dabei sollen 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen während der Covid-19-
Pandemie berücksichtigt werden. 
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1.2 Einordnung des Gesetzentwurfs 

Da das IAB zum Thema Sanktionen vor und auch nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 5. November 2019 immer wieder auf der Basis wissenschaftlicher Studien Stel-
lung genommen hat und die bereits getroffenen Aussagen auch in Hinblick auf den vorlie-
genden Gesetzentwurf relevant sind, werden hier ohne Kennzeichnung Passagen aus frühe-
ren Stellungnahmen wiederverwendet und ergänzt. Es wurden dabei mehrfach die Resultate 
der Sanktionsforschung dargestellt und betont, dass mit den vorliegenden Befunden weder 
ein Sanktionsmoratorium noch eine Abschaffung der Sanktionen zu begründen ist, sondern 
vielmehr eine grundlegende Reform der Sanktionen in der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (siehe Bruckmeier et al. 2015; Bruckmeier et al. 2018; Bernhard et al. 2021). 

Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. November 2019 (Bundesverfas-
sungsgericht 2019) wurde festgestellt, dass die zuvor geltenden Sanktionsregeln teilweise 
verfassungswidrig sind, und es wurden einige Neuregelungen unmittelbar wirksam. Zudem 
kam es Ende des Jahres 2019 zu weiteren Anpassungen (Bundesagentur für Arbeit 2019a, 
2019b). Insbesondere können Sanktionen 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs nicht 
mehr überschreiten und zwar auch dann nicht, wenn mehrere Sanktionen gleichzeitig vorlie-
gen. Die Sanktionen dürfen bei den Betroffenen zu keinen außergewöhnlichen Härten füh-
ren, was im Einzelfall überprüft werden muss. Die Sanktionsdauer darf nicht starr sein. Sie 
muss verkürzt werden, wenn die erwerbsfähigen Leitungsberechtigten nachträglich ihre 
Pflichten erfüllen oder eine ernsthafte und nachhaltige Bereitschaft zeigen, ihren Pflichten 
nachzukommen. Die Regeln für ab 25-Jährige werden auch für unter 25-Jährige angewen-
det, soweit das nicht zu einer Schlechterstellung der unter 25-Jährigen führt. Bis zu einer 
endgültigen gesetzlichen Neuregelung der Sanktionen in der Grundsicherung sind mit den 
letzten drei Punkten aus Sicht des IAB bereits wichtige Reformschritte erfolgt. Damit war ein 
Zwischenschritt bis zur gesetzlichen Neuregelung der Sanktionen im SGB II bereits Ende 
des Jahres 2019 vollzogen. Aus der Begründung des Gesetzesentwurfs wird nicht deutlich, 
warum mit dem Sanktionsmoratorium ein derart weitgehender Zwischenschritt notwendig ist. 

Erste Erkenntnisse zur Sanktionspraxis während der Corona-Pandemie liegen bereits vor. 
Die Auswertung einer Organisationsbefragung des Jobcenters Kreis Recklinghausen zum 
Thema „Erzwungene Modernisierung – Arbeitsverwaltung und Grundsicherung in der 
Corona-Pandemie“ (Beckmann et al. 2021a, 2021b), die sich mit der „bedingungsarmen 
Grundsicherung“ infolge von § 67 SGB II befasst, ändert nichts an den schon in früheren 
Stellungnahmen geäußerten Folgerungen zu einem Sanktionsmoratorium. Die Antworten 
der Jobcenterbeschäftigten auf Fragen zu einer möglichen Verstetigung der SGB-II-Sonder-
regeln zeigen, dass sich 87 Prozent gegen die Beibehaltung des Aussetzens der Sanktionen 
aussprechen. Eine parallele Befragung bei Leistungsbeziehenden zeigt, dass nur eine Min-
derheit von rund 38 Prozent einen Verzicht von Sanktionen begrüßt (Beckmann et al. 2021b). 
Daher spricht auch diese Evidenz nicht für ein Sanktionsmoratorium. 
  



 
Stellungnahme Sanktionsmoratorium //  13.5.2022 3 

2. Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 

2.1 Inhalt des Änderungsantrags 

Der Änderungsantrag begrüßt, dass – vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 5. November 2015 (1 BvL 7/16) – die Kritik an Sanktionen sich nun poli-
tisch durchsetzt. Der Antrag betont, dass nach diesem Urteil Sanktionen zwar in begrenztem 
Maß verfassungsrechtlich möglich sind, aber auch komplett auf Sanktionen verzichtet wer-
den kann und fordert die komplette Streichung von Sanktionen. Es wird auf verschiedene 
Gründe dafür hingewiesen. Diese Stellungnahme wird dabei zu folgenden Aussagen vor dem 
Hintergrund wissenschaftlicher Befunde treffen: Mangellagen infolge von Sanktionen, kont-
raproduktive Wirkungen von Sanktionen auf arbeitsmarktpolitische Ziele und eine mittelbare 
diskriminierende Wirkung von Sanktionen, sodass bestimmte Personengruppen häufiger als 
andere von Sanktionen betroffen sind.  

2.2 Einordnung des Änderungsantrags 

Mangellagen infolge von Sanktionen 

Wie bereits in der Einordnung des Gesetzentwurfs erwähnt, hat das IAB die Resultate der 
Sanktionsforschung immer wieder dargestellt und betont, dass mit den vorliegenden Befun-
den ein Sanktionsmoratorium oder gar eine Abschaffung der Sanktionen nicht zu begründen 
sind, sondern vielmehr eine grundlegende Reform der Sanktionen in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende.1 Dabei wurden auch Forschungsergebnisse zu Hinweisen auf Mangellagen 
infolge von Sanktionen thematisiert. Befragungen von Sanktionierten liefern Hinweise, dass 
ihre materiell begründete Lebensqualität und finanzielle Spielräume aufgrund der Sanktio-
nierung eingeschränkt werden und zwar tendenziell stärker, wenn die Leistungsminderung 
höher ausfällt (Ames 2009; Apel/Engels 2013; Schreyer et al. 2012). Es existieren auch Hin-
weise auf das Sperren der Energieversorgung, eingeschränkter Ernährung bis zum Woh-
nungsverlust als Folgen einer Sanktionierung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die 
aus qualitativen Befragungen von Sanktionierten hervorgehen (Ames 2009; Schreyer et al. 
2012). Das Sperren der Energieversorgung und der Wohnungsverlust stehen aber im Zu-
sammenhang mit sehr hohen Sanktionen, die nach den Anpassungen Ende des Jahres 2019 
infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils nicht weiter relevant sind. 

Kontraproduktive Wirkungen auf arbeitsmarktpolitische Ziele 

Grundsätzlich sollen durch die Einhaltung von im SGB II spezifizierten Pflichten und Sankti-
onen im Falle von Pflichtverletzungen arbeitsmarktpolitisch wünschenswerte Wirkungen er-
zielt werden. Soweit Personen nicht ohnehin ihren im SGB II geregelten Pflichten nachkom-
men, kann die Möglichkeit der Sanktionierung oder die Sanktionierung selbst bewirken, dass 

                                                   
1 Die in dieser Stellungnahme erwähnten wissenschaftlichen Studien beziehen sich nahezu alle auf Untersuchungszeit-
räume vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von November 2019. Nur Beckmann et al. (2021a, 2021b) unter-
suchen einen Zeitraum danach, der bereits die Periode der Covid-19-Pandemie im Blick hat. 



 
Stellungnahme Sanktionsmoratorium //  13.5.2022 4 

erwerbsfähige Leistungsberechtigte Pflichtverletzungen vermeiden, besser mit ihrem Job-
center kooperieren und dadurch der Prozess der Integration in Arbeit und Ausbildung be-
schleunigt wird. Dass Sanktionen kontraproduktive Wirkungen auf arbeitsmarktpolitische 
Ziele haben können, ist aber ebenso möglich. So kann eine Sanktion dazu führen, dass ar-
beitsuchende erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre Ansprüche an die Arbeitsbedingun-
gen zurücknehmen. Infolgedessen kann zwar schneller eine Arbeit aufgenommen werden, 
allerdings auch zu geringerer Entlohnung. Sie könnten sich unter Umständen auch vom Ar-
beitsmarkt zurückziehen. Aber selbst wenn kontraproduktive Wirkungen auf arbeitsmarktpo-
litische Ziele eine wichtige Folge bestehender Sanktionsregeln wäre, muss das nicht unter 
veränderten Bedingungen weiterhin so sein. Wie sich Sanktionen auswirken, hängt nicht zu-
letzt von der Ausgestaltung der Sanktionsregelungen und damit zusammenhängenden wei-
teren Regeln des SGB II ab.  

Viele quantitative Wirkungsanalysen belegen, dass infolge einer Sanktionierung erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte (im Schnitt der jeweils untersuchten Gruppe) rascher in versiche-
rungspflichte oder sogar ungeförderte versicherungspflichtige Beschäftigung übergehen 
(Boockmann et al. 2014; Schneider 2010; van den Berg et al. 2014, 2017, 2022; Walter 2012; 
Wolf 2021). Dabei kann es aber auch zu nachteiligen Wirkungen auf die Entlohnung oder die 
Qualität der aufgenommenen Beschäftigungsverhältnisse kommen (van den Berg et al. 
2017, 2022; Wolf 2021). Wie in dem Änderungsantrag erwähnt, zeigt eine Studie von Wolf 
(2021) für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Alter von 25-57 Jahren, dass sich eine 
erste Sanktion wegen einer Pflichtverletzung fünf Jahre nach der Sanktionierung negativ auf 
die Wahrscheinlichkeit, einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachzugehen, 
und die Beschäftigungsqualität (gemessen am Tagesentgelt und der Passung zur Berufs-
ausbildung) auswirkt. Diese Ergebnisse liefern Hinweise dafür, dass Sanktionen eine nach-
haltige Integration in den Arbeitsmarkt erschweren. Ob sich diese längerfristigen Auswirkun-
gen von Sanktionen in weiteren Analysen für andere Untersuchungszeiträume und/oder mit 
anderen Untersuchungsansätzen bestätigen, muss sich noch zeigen. Möglich ist ferner, dass 
die Anpassungen infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils bereits für spätere Untersu-
chungszeiträume ab November 2019 zu anderen Befunden führen. 

Befragungsstudien liefern weitere Hinweise auf mögliche arbeitsmarktpolitisch nachteilige 
Wirkungen wie die Abmeldung vom Jobcenter (Ames 2009, Apel/Engels 2013; Schreyer et 
al. 2012)2, die nicht dazu beiträgt, erwerbsfähige Leistungsberechtigte besser in die Lage zu 
versetzen, ihren Lebensunterhalt (möglichst auch langfristig) ganz oder in höherem Umfang 
aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Genauso gibt es aus solchen Befragungen auch Hinweise 
auf die Notwendigkeit von Sanktionen und arbeitsmarktpolitisch wünschenswerte Wirkun-
gen. Dass Sanktionen wichtig für eine effektive Arbeit der Jobcenter sind, wurde in der quan-
titativen Befragungsstudie von sanktionierten Personen in Nordrhein-Westfalen (Appel/En-
gels 2013) deutlich. Der Aussage „Wenn das Jobcenter nicht die Möglichkeit hätte, Leistun-
gen zu kürzen, würden alle Leistungsbezieher machen, was sie wollen" stimmten mehr als 
70 Prozent der Befragten zu. Das spricht durchaus dafür, dass für eine effektive Arbeit der 

                                                   
2 Das steht auch im Einklang mit Befunden der Wirkungsanalyse von van den Berg et al. (2017, 2022), die für unter 25-
jährige ALG-II-Bezieher mit Wohnsitz im Westen Deutschlands einen beschleunigten Rückzug aus dem Erwerbsleben 
als Folge von Sanktionen wegen Pflichtverletzungen nachweist. Der Rückzug aus dem Erwerbsleben spielt allerdings 
dabei eine viel geringere Rolle als Übergänge in ungeförderte versicherungspflichtige Beschäftigung. 
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Jobcenter Sanktionen als relevant angesehen werden. Es ist auch ein Anhaltspunkt für ex-
ante Wirkungen, da diese Aussage dafür spricht, dass Sanktionen zu einem Mitwirken der 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten beitragen, soweit sie nicht ohnehin ihren gesetzlich 
geregelten Pflichten nachkommen. Auch die unter 1.2. erwähnten Befragungsergebnisse 
von Beckmann et al. (2021b) gehen in diese Richtung. 

Mittelbar diskriminierende Wirkung von Sanktionen 

Die stärkere Betroffenheit bestimmter Personengruppen im Vergleich zu anderen Personen 
durch Sanktionen wie für Personen mit niedrigem Schulabschluss, Jüngere oder Männer 
wurde immer wieder nachgewiesen (Wolff/Moczall 2012, Zahardnik et al. 2016 oder Knize 
2021). Für Personen im Alter unter 25 Jahren ist das leicht nachzuvollziehen, da sie aufgrund 
einer Sonderregelung bis Juli 2018 unmittelbar nach Antragstellung auf SGB-II-Leistungen 
in Arbeit oder Ausbildung (vor April 2012 in Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheiten) 
vermittelt werden sollten. Sie standen folglich sehr viel stärker im Fokus der Aktivierung als 
andere Altersgruppen. Dabei ist generell klar, dass häufigere Angebote oder Teilnahmen an 
Fördermaßnahmen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, dann auch häufiger zu einer 
Pflichtverletzung wegen Ablehnung oder Abbruch einer Maßnahme führen können. Dafür 
sprechen Befunde einer Studie von Knize (2021). Sie zeigt, dass die kumulierte Dauer von 
Teilnahmen an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung sowie Vorgän-
gerinstrumenten die Sanktionswahrscheinlichkeit wegen Pflichtverletzungen erhöht, wobei 
davon ausgegangen werden kann, dass höhere kumulierte Teilnahmedauern positiv mit der 
Häufigkeit von Maßnahmeangeboten, die die Leistungsberechtigten erhalten, zusammen-
hängen.  

Dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte aus unterschiedlichen Personengruppen in unter-
schiedlichem Umfang Förderangebote oder Stellenangebote erhalten und es daher auch un-
terschiedlich häufig zu einer Ablehnung solcher Angebote oder den Abbruch einer Förderung 
und infolgedessen einer Sanktion kommt, ist allerdings für sich genommen noch kein Grund 
von einer faktischen Diskriminierung durch Sanktionen zu sprechen. Dass sich die Häufigkeit 
von Förder- oder Stellenangeboten zwischen Personengruppen unterscheiden, kann viele 
Gründe haben. Das mag mit daran liegen, dass aufgrund der Ergebnisse des Beratungspro-
zesses aus Sicht der zuständigen Fachkräfte in den Jobcentern bei bestimmten Personen-
gruppen häufiger Förder- oder Stellenangebote als besonders wichtig erachtet werden, um 
sie zu unterstützen. Hiermit sollen sie in die Lage versetzt werden, ihren Lebensunterhalt 
unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten zu können. 
Das heißt aber nicht, dass die Angebote im Einzelfall immer geeignet sind, diesem Ziel näher 
zu kommen. Darauf lassen beispielsweise die Ausführungen einiger erwerbsfähiger Leis-
tungsberechtigter in der Studie von Ames (2009) schließen, die wegen eines Abbruchs oder 
einer Ablehnung einer Fördermaßnahme eine Sanktion wegen Pflichtverletzungen erhalten 
haben. Diese Schilderungen sprechen dafür, die Verhältnismäßigkeit einer Sanktion und 
auch der Verhältnismäßigkeit der Sanktionshöhe und -dauer auf den Prüfstand zu stellen. 

Selbstverständlich können für unterschiedliche Sanktionshäufigkeiten verschiedener Perso-
nengruppen auch unterschiedliches Wissen über bürokratische Vorgaben, unterschiedliche 
Fähigkeiten, sich zu erklären, eine sozio-kulturelle Distanz zu Jobcenter-Angestellten und 
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die Einbettung in das Machtverhältnis zwischen Leistungsziehenden und Behördenmitarbei-
tenden eine Rolle spielen. Das spricht aber auch nicht für eine Abschaffung der Sanktionen, 
sondern für Schritte zu einem Beratungsprozess, der derartige Probleme angeht, zum Bei-
spiel durch eine stärkere Beratung auf Augenhöhe. 

3. Grundlegende Sanktionsreform statt Sanktionsmoratorium o-
der Streichung der Sanktionen im SGB II  

Die Folgerungen aus den bislang vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen würden 
nicht ein Sanktionsmoratorium oder eine Abschaffung der Sanktionen begründen. Auf Re-
formmöglichkeiten vor dem Hintergrund der vorliegenden wissenschaftlichen Befunde wurde 
in den bereits erwähnten IAB-Stellungnahmen sowie in Wolff (2019) und Wolf (2021) hinge-
wiesen, auf die hier noch einmal eingegangen wird und Aussagen ohne Kennzeichnung wört-
lich übernommen werden. Sie folgten dem Grundsatz, dass eine Reform sicherstellen sollte, 
dass die Anreizwirkungen von Sanktionen erhalten bleiben, zugleich aber sehr starke Ein-
schränkungen der Lebensverhältnisse vermieden werden. Dadurch sollten Sanktionen auch 
seltener mit nachteiligen Wirkungen auf die Qualität aufgenommener Beschäftigungsverhält-
nisse verbunden sein und somit eher zu einer nachhaltigeren Arbeitsmarktintegration beitra-
gen. 

Einige dieser Vorschläge wie eine (angemessene) Obergrenze für die Sanktionshöhe (der-
zeit bei faktisch 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs) sowie die Angleichung der 
Sonderregeln für unter 25-Jährige an die Regeln für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im 
Alter von ab 25 Jahren sind bereits Ende des Jahres 2019 durch die Anpassungen infolge 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom November 2019 verwirklicht worden. Auch 
die schon zuvor erwähnten weiteren Änderungen zur Berücksichtigung außergewöhnlicher 
Härten und einer nicht starren Sanktionsdauer, die auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil 
vom November 2019 zurückgehen, stehen im Einklang mit dem oben formulierten Grund-
satz. 

Soweit eine Reform eine verstärkte Sanktionierung aufgrund wiederholter Pflichtverletzun-
gen innerhalb eines Jahres (oder eines anderen Zeitraums) ermöglichen möchte, sollte eher 
eine verlängerte Sanktionsdauer nicht aber ein höherer Kürzungsbetrag als bei Sanktionen 
für erste Pflichtverletzungen vorgesehen werden.  

Das Ausmaß der Sanktionen könnte zudem stärker mit der Art des Verstoßes variieren. Bei-
spielsweise wären relativ strenge Sanktionen bei einer abgelehnten Arbeitsaufnahme denk-
bar, die eine deutliche Reduzierung der Hilfebedürftigkeit erbrächte. Die Ablehnung einer 
Fördermaßnahme ohne unmittelbare Integrationswirkung sollte hingegen weniger stark 
sanktioniert werden. Dabei könnten verschiedene Verstöße mit einer einheitlichen monatli-
chen Leistungsminderung, aber unterschiedlich langen Sanktionsdauern verbunden sein. 
Letztere könnten dabei durchaus über feste gesetzliche Vorgaben geregelt werden. Da den 
Betroffenen der Zweck einer Maßnahme, für deren Ablehnung oder Abbruch sie sanktioniert 
wurden, nicht immer klar zu sein scheint, ist noch ein weiterer Schritt zu diskutieren. Mit der 
Teilnahme an entsprechenden Maßnahmen soll die Integration in Arbeit oder Ausbildung 
unterstützt oder zumindest der Weg dahin geebnet werden. Es sollte daher ohnehin Teil der 
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Potenzialanalyse im Rahmen des Beratungsprozesses sein, gemeinsam mit den Betroffenen 
die Ziele und die notwendigen Schritte zur Zielerreichung zu entwickeln und festzulegen. Im 
Zuge der gesetzlich geregelten Eingliederungsvereinbarung kann auch festgestellt werden, 
in welche Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche die Betroffenen vermittelt werden sollen. Hier 
könnte eine Reform der gesetzlichen Regelungen ansetzen: So sollte in diesem Prozess 
besprochen und in der Eingliederungsvereinbarung oder einem Beratungsprotokoll festge-
halten und begründet werden, welche Fördermaßnahmen für einen zu spezifizierenden Zeit-
raum als zweckmäßig erachtet werden. Als Pflichtverletzung sollte dann die Verweigerung 
oder der Abbruch eben dieser Maßnahmen gelten.  

Eine ähnliche Vorgehensweise wäre gegebenenfalls auch bei der Ablehnung von Stellenan-
geboten denkbar, um negative Effekte auf die Beschäftigungsqualität abzumildern oder zu 
vermeiden. So könnte die Erwerbshistorie der Leistungsbeziehenden im Eingliederungspro-
zess stärker berücksichtigt und in Abstimmung mit den Leistungsbeziehenden die angestreb-
ten Tätigkeiten definiert werden. Als Pflichtverletzungen würden dann lediglich Ablehnung 
oder Abbruch dieser vorher definierten Tätigkeiten gelten. Allerdings wäre es in der Praxis 
vermutlich nur sehr schwer zu bestimmen, welche Stellen konkret zu den Zieltätigkeitsberei-
chen gehören, in die der- oder diejenige vermittelt werden soll. Zudem müsste der Gesetz-
geber Rahmenbedingungen schaffen, die eine stärkere Berücksichtigung der Beschäfti-
gungsqualität im Beratungsprozess ermöglichen. Die bestehenden strengen Zumutbarkeits-
regelungen für ALG-II-Beziehende dürften hier momentan eher hinderlich sein. Eine Anpas-
sung dieser Regelungen könnte deshalb die negativen Auswirkungen der Sanktion auf die 
Beschäftigungsqualität abmildern. Denkbar wäre beispielsweise eine Karenzzeit, während 
der die derzeit bestehenden Zumutbarkeitsregelungen ganz oder teilweise ausgesetzt sind. 
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